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01 Technische Erläuterungen

Technische Daten

Betriebsspannung 750 V DC

Fahrleitungssystem festverlegte Flachkettenfahrleitung

Mastpunktart abgesetzte und konische Stahlrundmaste

Mastlänge variabel

Einspannlänge 2,00 m 

Regelneigung Querfelder: 1:6

Gründungsart Betonblockfundamente; Rohrgründungen

Zusatzlasten Schnee/Eis: ½ nach VDE, mit Windlast

Fahrdrahtart RiS 100/120  DIN 43141

Hänger Bz II 10 mm², stromfest (1 x vor und hinter
Mastaufhängung)

Fahrdraht (Fd) Zugspannung 10 kN fest

Nachspannung Flachkette fest verspannt

Nachspannung Hochkette FD beweglich nachgespannt, TS fest ver-
spannt

Fahrdrahthöhe 5,50 m über SOK (Regelhöhe)

e- Maß 0,30 m, (0,50 m bei Speisemast, Kabelein-
führung)

Fahrdrahtseitenverschiebung ± 350 mm in Geraden, ± 250 mm in den Kur-
ven

Seile für Verspannungen: Bz II 35 mm², Bz II 50 mm²,

Isolationsstärke 1,5 kV 

Isolationsart Quertragwerke 3- fach gegen Erde

Isolationsart Abspannungen 3- fach gegen Erde

Nachfolgend werden zur Vereinfachung die Abkürzungen: „AG“ für Auftraggeber und AN“ für Auftragnehmer verwen-
det.

Teil A Aufgabenbeschreibung / Vorbemerkungen

1. Allgemeine Beschreibung 

Die Landeshauptstadt München (LHM) führt eine Generalinstandsetzung der Ludwigsbrücken mit Veränderung des 
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Verkehrskonzeptes durch. Darin enthalten ist die Erneuerung der Straßenbahnbetriebsanlagen auf den Brücken sowie

in den westlichen und östlichen Anschlussbereichen.

Im Zuge des Neubaus der Straßenbahnbetriebsanlage soll die Fahrleitungsanlage nun an den bereits dafür vorbereite-

ten Fahrleitungsmasten und Wandankern entsprechend der von der Technischen Aufsichtsbehörde (TAB) der Regie-

rung von Oberbayern (ROB) genehmigten Planung errichtet werden.

 

2. Ansprechpartner

Auftragnehmer (AN) und Auftraggeber (AG) benennen im Rahmen der Vertragserfüllung dieses Leistungsverzeichnis-

ses für jede Seite einen Ansprechpartner samt Vertreter. Diese sind alleiniger verantwortlicher Ansprechpartner für die

Vertragserfüllung und ausschließliche Kommunikationsschnittstelle zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber.

Die Ansprechpartner auf Auftragnehmerseite koordiniert und steuert eigenverantwortlich die externen Personen, die

zur Leistungserbringung gegenüber dem Auftraggeber eingesetzt sind. Mitarbeiter des AG sind nicht befugt, dem An-

sprechpartner oder anderen Mitarbeitern des Auftragnehmers Weisungen zu erteilen. 

3. Terminliche Verhältnisse und Abläufe

3.1 Materialbestellung 

Der AN hat die Bauteile gemäß Systemzeichnungen zu verwenden. Es sind technisch gleichwertige Komponenten zu-

gelassen. Diese müssen jedoch vor der Bestellung durch den AG freigegeben werden. Es ist in diesem Fall die kom-

plette technische Dokumentation vorzulegen, inkl. Spezifikationen, Datenblätter, Zertifikate, Zulassungen für den Deut-

schen und Europäischen Raum. Der AG behält sich vor, die Bauteile einer unabhängigen technischen Prüfung zu un-

terziehen um die technische Gleichwertigkeit zu überprüfen. 

3.2 Termine

Die Termine zur Ausführung der Bauleistung ergeben sich aus den Vertragsterminen.

Der AN hat keinen Anspruch auf unterbrechungsfreie Arbeit in zusammenhängende Termineinheiten.

3.3 Bauablauf

Der zeitliche Ablauf und Zwischenschritte sind mit der SWM-Bauleitung und anderen Gewerken abzustimmen und an

den Baufortschritt anzupassen. Der AN ist zur Teilnahme an den regelmäßig stattfindenden Baubesprechungen ver-

pflichtet.

3.4 Technische Prüfung

Der AN ist verpflichtet vor Beginn der Arbeiten die Planung der Fahrleitungsanlage auf technische Richtigkeit und Re
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gelkonformität zu überprüfen. Bei Änderungen ist ein statischer Nachweis nach dem zu diesem Zeitpunkt gültigen

Stand der einschlägigen Vorschriften und den gültigen technischen Regeln für elektrische Anlagen entsprechend

(insbesondere BOStrab, VDE und VDV) zu erstellen. Die geänderten Unterlagen sind so aufzubereiten, dass sie durch

die SWM der TAB vorgelegt werden können; es ist eine Auflistung der Änderungen und deren Gründe beizulegen.  

Zusätzlich sind sämtliche Baumaßnahmen mit anderen Bauträgern abzustimmen; so ist z. B. vor dem endgültigen Ver-

kerben der Abspannseile die Straßenbeleuchtung (BAU T-3) mit einzubeziehen. Der Vertreter von BAU-T3 ist rechtzei-

tig eigenständig zu informieren. 

3.5 Koordination zwischen AG und AN

Siehe "Ansprechpartner"-Regelung, Pkt, 2;

4. Bemerkungen zur Ausführung

4.01 Technische Regeln, Gesetzliche und normative Vorgaben

Die Fahrleitungsanlage muss den einschlägigen Vorschriften und den gültigen technischen Regeln für elektrische An-

lagen entsprechen (insbesondere BOStrab, VDE und VDV). Siehe hierzu auch "Teil C, Techn. Richtlinien"  dieser Vor-

bemerkungen. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auch nicht explizit genannte Vorschriften, Verord-

nungen, Regelungen, Gesetzte, Ordnungen, Normen, Regelwerke, Empfehlungen und Richtlinien etc. sind zu beach-

ten. Im Falle zurückgezogener Werke gilt das ersetzende Dokument.

4.02 Anforderungen an die externen Leistungserbringer

Alle Arbeiten dürfen nur durch entsprechend ausgebildete und fachkundige Personen durchgeführt werden. Die Sicher-

heit aller Leistungserbringer darf zu keinem Zeitpunkt gefährdet werden. Alle an der Fahrleitung arbeitenden Personen

müssen daher mindestens über die Ausbildung zur Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten nach DGUV Vor-

schrift 3 verfügen. Personen, die nicht an der Fahrleitung, sondern ausschließlich in einer Entfernung von mindestens

1,0 Meter zu unter Spannung stehenden Teilen eingesetzt werden, benötigen mindestens eine Einweisung zur elek-

trisch unterwiesenen Person (EUP). Der Auftragnehmer hat zudem sämtliche beschäftigte Leistungserbringer vor Ar-

beitsbeginn auf die Risiken und Vorschriften bei Arbeiten an oder im Umfeld von unter Spannung stehenden Teilen

hinzuweisen. Die UV-Vorschriften sind zu beachten. Die persönliche Schutzausrüstung ist immer und vollständig zu

tragen. Gefährdungsbeurteilungen, Gefahrstoffkataster und entsprechende Unterlagen müssen vollständig und aktuell

sein. Sie sind dem AG vor Arbeitsbeginn vorzulegen. Der AN überwacht die Einhaltung sämtlicher Sicherheitsmaßnah-

men und trägt dafür Sorge, dass keine Unfallrisiken entstehen. Die Vorgaben zum Arbeitsschutz sind zu beachten. Ins-

besondere gilt dies für die maximalen täglichen und wöchentlichen Arbeitsstunden sowie die einzuhaltenden Erho
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lungspausen der Leistungserbringer. Auch alle weiteren Verordnungen, Gesetze, Empfehlungen und sonstigen

Rechtsvorschriften zum Schutz der Leistungserbringer (u.a. Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitszeit-

gesetz, Gefahrstoffverordnungen, Produktsicherheitsgesetz …) sind zu beachten. Alkohol und sonstige Rauschmittel

sind auf der Baustelle strengstens untersagt. Unter Alkohol, Drogen oder ähnlich berauschenden Einflüssen stehende

Leistungserbringer dürfen die Baustelle nicht betreten. Das Rauchen ist nur insoweit zulässig, als dass die Arbeiten

nicht behindert, andere nicht belästigt und die Sicherheit nicht gefährdet wird. Mit dem Bauzeitenplan sind auch die Ge-

fährdungsbeurteilungen zu übergeben.

4.03 Baubegleitungen und Projektbeteiligte

Bei Arbeiten in der Nähe von Grünflächen und im Bereich von Baumwurzeln und -Kronen ist ggf. die ökologische Bau-

begleitung durch den AN selbständig hinzuzuziehen. Den Anweisungen und Vorgaben zum Schutz des Bestandsgrüns

ist Folge zu leisten. Das gilt insbesondere für das Verbot von Lagerungen im Bereich der Baumkrone, dem Gebot zum

ausreichenden Abstand von Stamm und Ästen und den Vorgaben zum Umgang mit Wurzeln im Boden. Sollten den-

noch Beschädigungen an Baum oder Wurzelwerk eintreten, ist die ökologische Baubegleitung unverzüglich zu infor-

mieren und mit der Versorgung der Pflanzen zu betrauen. Eine beauftragte Kampfmittelüberwachung ist bei sämtlichen

Grabungen hinzuzuziehen. Sie beurteilt, ob Gefahren durch Munitionsrückstände bestehen und führt gegebenenfalls

auch eine Kampfmittelentsorgung und Munitionsbergung durch. Bei Grabungen ist die Kampfmittelüberwachung

selbstständig durch den AN hinzuzuziehen. Die im Vorfeld erfolgten Luftbildauswertungen liefern einen Anhaltspunkt,

jedoch keine Garantie zur Freiheit von Rückständen aus dem Weltkrieg.

4.04 Umweltschutz

Auch in den nicht explizit überwachten Bereichen ist stets auf eine möglichst geringe Belastung der Anlieger und um-

weltschonendes Verhalten zu achten. Daher sind Erschütterungen und lärmende Arbeiten auf ein Minimum zu reduzie-

ren. Es dürfen ausschließlich lärmisolierte Geräte und Maschinen nach aktuellem Stand der Technik und gemäß den

aktuellen Normen zum Einsatz kommen. Insbesondere in der Nacht sind lärm- und erschütterungsintensive Arbeiten

zu vermeiden und nur für Arbeiten in der Nacht zugelassene Methoden, Geräte und Maschinen einzusetzen. Die Gerä-

te müssen dem Produktsicherheitsgesetz, den Verwaltungsvorschriften zum Schutz gegen Baulärm und den Unfallver-

hütungsvorschriften entsprechen. Müll darf abgesehen von der dafür zugewiesenen Baustelleneinrichtungsfläche nicht

auf der Baustelle gelagert werden. Transportfahrten sind zu bündeln. Eingesetzte Materialien sind auch nach umwelt-

schonenden Gesichtspunkten auszuwählen. Aus dem Baufeld darf zu keinem Zeitpunkt ein Sicherheitsrisiko für Bau-

beteiligte und Externe entstehen. Die Baustelle ist stets ordnungsgemäß abzusichern. Insbesondere Grabungen sind

stabil abzudecken. Andere Gewerke dürfen weder gefährdet noch behindert werden. 
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4.05 Maschinen und Geräte 

Alle eingesetzten Maschinen und Geräte müssen den geltenden Vorschriften und den EU-Normen genügen, insbeson-

dere hinsichtlich Umweltschutz und Lärmvermeidung. Die Geräte entsprechen dem Gerätesicherheitsgesetz, den Ver-

waltungsvorschriften zum Schutz gegen Baulärm und der UVV der BG Bahnen. Fahrzeuge, die zur Verkehrsabsiche-

rung eingesetzt werden, benötigen die entsprechenden Zulassungen und Kennzeichnungen. Turmwägen und Hubar-

beitsbühnen müssen für Arbeiten unter Spannung geeignet sein. Die Ausfahrtshöhe muss mindestens 16 Meter betra-

gen. Ausziehlanzen oder ähnliche Arbeitsgeräte für Arbeiten in Höhen vom Boden aus sind nicht zugelassen. Alle ent-

sprechenden Arbeiten sind von geeigneten, fahrbaren Arbeitsbühnen aus auszuführen. Zweiwegefahrzeuge müssen

auf die Spurweite von 1.435 mm ausgelegt  sein. Zweiwegefahrzeuge, die außerhalb von Betriebseinstellungen einge-

setzt werden, benötigen eine Fahrzeugzulassung für das Münchner Straßenbahnnetz. Dies ist inklusive aller dazu er-

forderlichen Unterlagen durch den AN beizubringen und muss zum Baubeginn der ersten Teilbaustelle vorliegen. Wei-

ter ist auf die aktuelle Umweltverordnung der Stadt München (Fahrverbot für Diesel-KFZ mit den Abgasnormen Euro

4/IV und schlechter in der Umweltzone) zu beachten.

4.06 Demontage / Abbruchmaterialien

Bauteile die in der bestehenden Anlage abgebrochen werden, sind grundsätzlich Eigentum des AGs. Können die Bau-

teile nicht mehr weiter verwendet werden, müssen diese durch den AN fachgerecht entsorgt werden. Der Schrottpreis

ist gegenzurechnen. Abzubrechende Fahrleitungsmasten sind ganz aus dem Fundament zu ziehen. Falls sie noch

brauchbar sind, werden sie durch den AN in das Lager der SWM transportiert. Anfällige Kosten sind in die Einheitsprei-

se einzurechnen. 

Beim Ziehen von Altmasten ist besonders auf Baumkronen zu achten; unangemeldete Überprüfungsgänge des Baure-

ferats Gartenbau werden erfahrungsgemäß durchgeführt. Rad-, Gehwege, Rasen- und Bordsteinkanten sowie der Be-

reich des demontierten Mastes selbst sind wieder fachgerecht und dem ursprünglichen Zustand entsprechend herzu-

stellen (das Baureferat Straßenunterhalt kann eine entsprechende Abnahme verlangen). Nicht mehr verwendete Fun-

damente werden durch den AN komplett entfernt. 

4.07 Mengen im Leistungsverzeichnis / Teuerung / Währung 

Die im LV angegebenen Mengen sind durch den AN zu verifizieren. Der AN hat die vorliegenden Ausschreibungsunter-

lagen hinsichtlich der Dimensionierung zu prüfen. Es kann keine Teuerung aufgrund wirtschaftlicher Ereignisse in

Rechnung gestellt werden. Das Angebot ist in Euro auszuweisen und mit der gesetzlichen Mehrwertsteuer abzugeben.

Seilanteile für nach Systemzeichnung zu fertigende Komponenten werden separat abgerechnet. 
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4.08 Ausführungsunterlagen 

Der AN erhält vom AG folgende Unterlagen:

- Ausführungsplanung 

- Systemzeichnungen 

Der AN erstellt die zur Ausführung erforderlichen Unterlagen und übergibt diese dem AG zur Freigabe.

Insbesondere hat er folgende Unterlagen/ Abstimmungen rechtzeitig zu beschaffen/ durchzuführen:

- Genehmigungen für Arbeiten außerhalb der normalen Arbeitszeit 

4.09 Gestaltung

Der Gestaltung der Bauteile wird im Projekt eine hohe Priorität eingeräumt. Hat der AN bei der Angebotserstellung bei

Standardbauteilen die Auswahl zwischen mehreren Teilen gleicher Funktion, aber unterschiedlicher Farbe, so sind

zwingend solche in schwarz oder DB703 ähnlichen Farben anzubieten.

4.10 Installationsplätze 

Die Nutzung von Installationsplätzen, Arbeitsstandorten und Lager-/ BE- Flächen ist mit dem AG und der Bauleitung im

Vorfeld abzusprechen. Der AN hat die Arbeitsstandorte nach dem ggf. vorliegenden Verkehrsphasenplan zu organisie-

ren und abzusichern. Genutzte Flächen sind nach Ende der Nutzung (auch wenn die Flächen zwischenzeitlich nicht für

die Ausführung der Arbeiten genutzt werden) in aufgeräumtem und ordentlichem Zustand dem AG zu übergeben.

Eventuell notwendige Beseitigungen von Flurschäden, Schäden an den anderen Bauwerken, Gebäuden etc. können

nicht in Rechnung gestellt werden. Für solche Schäden haftet der AN vollumfänglich. 

4.11 Arbeiten / Behinderungen 

Sämtliche Arbeiten finden im Umfeld innerstädtischen Verkehrs- und Baustellenbetriebs statt. Mit Einschränkungen

und Behinderungen durch Dritte ist zu rechnen, sie sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert

vergütet. Die Koordination mit anderen Baubeteiligten obliegt dem AN. Spannungszuschaltungen und -abschaltungen

erfolgen nur auf schriftliche Anweisungen und nach vorheriger Vereinbarung. Die Schaltungen müssen rechtzeitig mit

dem AG abgesprochen und nach genehmigtem Schaltantrag eigenständig mit der Leitstelle durchgeführt werden. 
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4.12 Sicherheitsmaßnahmen 

Während der Arbeiten müssen die Sicherheitsmaßnahmen auf der Baustelle so umgesetzt und koordiniert werden,

dass für den öffentlichen Verkehr keine Gefährdung und nur die geringst möglichen Beeinträchtigungen entstehen. Alle

Schächte und offenen Gründungen müssen gegen Absturz gesichert und im vorgeschriebenen Turnus auf die Funkti-

on und Richtigkeit kontrolliert werden. Die Verkehrssicherungspflicht liegt beim AN. 

4.13 Pläne der gebauten Anlage

Die fertigen (revidierten = IST-Zustand der erstellten Fahrleitungsanlage, z. B. Maste, Abspannungen nach Örtlichkeit,

usw.) Pläne sind digital im *.DXF –Format, und im *.DWG -Format für Auto-CAD 2020 dem AG zu übergeben. Die un-

terschiedlichen Layerstrukturen und Farbgebungen sind mit dem AG vorher abzustimmen, die Planlage muss der geo-

grafischen Ortslage (UTM-Koordinaten) entsprechen. Die Planungsdateien werden bei Auftragserteilung mit einem ge-

sonderten Datenträger im gleichen Format übergeben. Die Ausführung erfolgt in deutscher Sprache. Es sind vier Plan-

dokus in Papierform ausgedruckt und in beschrifteten Ordnern sortiert und mit Inhaltsverzeichnis versehen dem AG zu

übergeben. Die Vorabpläne sind dem AG bis spätestens 10 Tage vor Abnahme vorzulegen. Die Enddokumentation ist

spätestens fünf Tage vor Abnahme durch den TÜV/ TAB dem AG zu übergeben. Die Dokumentation besteht aus den

revidierten Fahrleitungsplänen, dem Protokoll der Isolationsmessung, Protokollen der Einmessung der Maststandorte,

einer Typenstatik der verwendeten Maste und einer Kettenwerksaufstellung bzw. Kettenwerkstabelle.

4.14 Abrechnung

Die Material- und Montagepreise sind für die vorgesehene Vertragszeit als Festpreise anzubieten. Zuschläge für

Nachtarbeit, Überstunden und für Arbeiten bei Fahrbetrieb sind im Angebotspreis ggf. zu berücksichtigen. 

Arbeiten, für welche im Leistungsverzeichnis keine Einzelpositionen vorgesehen sind, werden nach vorheriger schriftli-

cher Genehmigung und Absprache durch den AG auf Nachweis im Stundenlohn ausgeführt. 

Grundsätzlich ist der Beginn und das Ende sowie die Anzahl der eingesetzten Leistungserbringer von Stundenlohnar-

beiten der Bauleitung täglich zu melden und die Tagelohnzettel dem Bauleiter zur Unterschrift vorzulegen. Das gilt

auch für Subunternehmer.

Folgender Eintrag ist erforderlich:

· Datum der Arbeitsausführung

· Name und Berufsbezeichnung der eingesetzten Leistungserbringer

· Anzahl der geleisteten Einzel- und Gesamtstunden, nachweisbar mit Uhrzeiteintrag 
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Abweichungen von den tatsächlichen Gegebenheiten sind möglich und vom AN zu berücksichtigen. 

Kosten die aufgrund von Fehlplanung entstehen, können nicht übernommen werden, da der AN verpflichtet ist, die Pla-

nung zu überprüfen. Für sämtliche Lieferungen und Leistungen sind Einzelpreise anzubieten, in welchen die Fracht-,

Verpackungs-, Versicherungs- und Lohnnebenkosten usw. enthalten sind. Abgerechnet wird nach Aufmaß.

4.15 Gewährleistung und Revision

Nach einem Jahr Linienbetrieb ist die Fahrleitung jedes einzelnen Bauabschnittes auf ihre Funktionstüchtigkeit zu

überprüfen. Dies beinhaltet unter anderem das Überprüfen der Überspannungen bzw. Querfelder und die Belastbarkeit

der Masten und Wandanker. Alle notwendigen Nachbesserungen und Regulierungen wie das Nachziehen aller

Schraubverbindungen und die Korrektur von Baufehlern sind durchzuführen. Die Revisionsarbeiten finden im laufen-

den Betrieb und somit unter Spannung statt. Der Straßenbahnbetrieb darf hierbei nicht eingeschränkt werden. Es wird

empfohlen, Teile der Arbeit in der Nacht und am Wochenende durchzuführen, da hier mit geringerem Verkehrsauf-

kommen und weniger Schienenverkehr zu rechnen ist. Die Arbeiten sind gemäß Betra durchzuführen. Die Betra ist

rechtzeitig durch den AN beim Ansprechpartner der SWM zu beantragen. Zuschläge für diese Arbeiten werden nicht

gesondert vergütet und sind in die EP einzukalkulieren. Der AN übernimmt die Prüfung für den von ihm bearbeiteten

Fahrleitungsabschnitt. Nachbesserungen und Regulierungen übernimmt er nach Absprache mit dem AG überall dort,

wo er nicht in die Gewährleistungszeit anderer eingreift. Die Gewährleistung übernimmt der AN nur für die Leistungen,

die durch ihn erbracht wurden. Auf nötige Nachbesserungen und Regulierungen, die im Rahmen der Gewährleistung

durch andere zu erbringen sind, weist der AN hin. Zur Kalkulation kann davon ausgegangen werden, dass die gesamte

Fahrleitungsanlage durch den AN zu bearbeiten ist und keine Gewährleistungsansprüche gegenüber Dritten bestehen.

Der AN holt alle zur Durchführung von Prüfung und Arbeiten erforderlichen Genehmigungen selbständig ein und si-

chert die Baustelle ab. Die Prüfung ist zu dokumentieren und wird vom AG begleitet; die rechtzeitige Ankündigung 5

Wochen im Voraus wird vom AG vorausgesetzt. Dies ist in die anzubietende Pauschale einzurechnen und wird nicht

gesondert vergütet.

4.16 Sonstiges

Sollten sich innerhalb dieses Leistungsbildes, dessen Anlagen oder den Aussagen der Projektbeteiligten Missverständ-

nisse oder Widersprüche zeigen, so ist der AG unverzüglich darauf hinzuweisen. Dies gilt sowohl während der Ange-

botsbearbeitung als auch später während der Projekt- / Auftragsabwicklung. Auch bei Fehlern oder Widersprüchen

wird das Dokument im Gesamten nicht ungültig.

Ergänzend zum Leistungsverzeichnis gelten bezüglich der zu realisierenden Funktionen die Angaben der Baubeschrei
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bung / Vorbemerkungen, die den Ausschreibungsunterlagen beiliegen. Die ergänzenden Zeichnungen liegen als Anla-

gen bei. Die Angaben im Erläuterungsbericht sind als Erläuterungen zu den rechtsverbindlichen Positionsbeschreibun-

gen anzusehen und dementsprechend in der Kalkulation zu berücksichtigen.

Für sämtliche Teilbaustellen sind die Vorschriften bzw. Empfehlungen nach DIN, EN, IEC, VDV, VDE einschließlich der

Vorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaften Bau, der Straßen,- U-Bahnen und Eisenbahn einzuhalten. Fer-

ner sind alle notwendigen Unfallverhütungsvorschriften einzuhalten bzw. Unterweisungen und Schulungen des Fach-

personals durchzuführen und mittels Unterschrift zu belegen. 

Die in den Ausschreibungsunterlagen benannten Richtlinien der SWM sind bei der Angebotserstellung zu beachten

und bei der Bauausführung anzuwenden.

Die Abstimmungen mit den Auftraggebern und den anderen Projektbeteiligten sowie die Berücksichtigung der Vorbe-

merkungen und technischen Beschreibungen/Richtlinien sind in die Einheitspreise der jeweiligen Position einzukalku-

lieren.

Durch den AN sind gemäß den gesetzlichen Bestimmungen dem AG die Fachbetriebs- und die Bauleitererklärungen

vorzulegen. Die Fachbetriebserklärung ist auch für alle beteiligten AN einzureichen.

Alle im Leistungsverzeichnis Langtext mit " ....... " gekennzeichneten Stellen sind vom Bieter auszufüllen.

5. Abstimmungen und Einholen der Genehmigungen

5.1 Abstimmung

Siehe "Ansprechpartner"-Regelung, Pkt. 2; 

5.2 Verkehrsrechtliche Anordnung

Der AN hat erforderlichenfalls für jede Teilbaustelle eine verkehrsrechtliche Anordnung beim Kreisverwaltungsreferat

der Landeshauptstadt München einzuholen. Verkehrsphasenpläne sind feste Bestandteile der Anordnung. 

Teil B  Anforderungen und Vorgaben zur Fahrleitung

6. Anforderungen und Vorgaben zur Fahrleitung

6.1 Baustelleneinrichtung und Absicherung

Der AN richtet für jeden Abschnitt die Baustelle ein und hält alle für die ihm übertragenen Aufgaben benötigten Geräte,

Maschinen, Werkzeuge, Absperrelemente, Materialien und sonstigen Einrichtungen während der Bauzeit vor. Nicht

mehr Benötigtes ist unverzüglich von der Baustelle bzw. den Lagerflächen zu entfernen. Nach Abschluss der Arbeiten 
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sind sämtliche Flächen zu reinigen, zu räumen und wiederherzustellen. Geräte, Maschinen, Werkzeuge, Absperrele-

mente, Materialien und sonstige Einrichtungen sind gegebenenfalls instandzusetzen und abzutransportieren. Lagerflä-

chen und Parkplätze stehen nur sehr eingeschränkt  zur Verfügung und können nur nach Absprache mit dem SWM-

Ansprechpartner in Anspruch genommen werden. Der AN hat sich selbständig um benötigte Lager- und Aufstellflächen

zu kümmern. Die Baustelle ist gegen unbefugtes Betreten zu schützen und zur Unfallvermeidung abzusichern. Diese

Absicherung und Absperrung ist durch den AN regelmäßig und eigenverantwortlich zu kontrollieren und gegebenen-

falls nachzubessern. 

Dem AN obliegt die Verantwortung für die Umsetzung und Einhaltung der angeordneten Verkehrsabsicherung gemäß

Verkehrsphasenplan. Bei Vorliegen einer Verkehrsrechtlichen Anordnung setzt er alle darin enthaltenen Vorgaben  um

und kontrolliert den Zustand regelmäßig auch an Tagen, an denen keine Arbeiten stattfinden. Dazu gehören das Stel-

len, Vorhalten, Nachrüsten und Anpassen sämtlicher Absperrvorrichtungen (z.B. Barken, Absperrschranken, Beleuch-

tungen…). Bei Verstößen gegen die Anordnung, Verkehrsgefährdung, Behinderungen, Unfällen oder ähnlichem haftet

der AN.

6.2 Gewerk Fahrleitung

Der AG bittet die anbietenden Firmen, sich an Ort und Stelle ein Bild von den bestehenden Verhältnissen der Münch-

ner Trambahn machen. Nachforderungen aufgrund von Unkenntnis der örtlichen Verhältnisse können nicht gestellt

werden. Kosten, die aufgrund von Fehlplanung entstehen, werden aufgrund der Verpflichtung zur Prüfung der Unterla-

gen des AG durch den AN nicht übernommen.

6.3 Tragseil, Fahrdraht und weitere Elemente der Fahrleitung

Die Fahrleitungsbau umfasst die Montage der neuen betriebsfähigen Fahrleitungsanlage. 

Der Einsatz der Materialien und Teile, insbesondere der Kleinteile, bedarf der Zustimmung des SWM-Ansprechpart-

ners. Zur Minimierung der Lagerhaltung und aufgrund der Erfahrungen des AG im Unterhalt sind die bei den Verkehrs-

betrieben München üblichen Bauweisen und Teile zu bevorzugen.

Als Befestigungselemente an den Masten dienen Bauteile aus korrosionsschutzbehandeltem Baustahl (S235, S335,

JRG2) oder Bronze. Diese sind auf den Systemzeichnungen dargestellt. 

Alle Befestigungselemente sind mit einem dem Masten identischen dem Aufbau (Feuerverzinkung, Grundierung und

Lack) auszuführen.

Sämtliche Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben müssen korrosionsbeständig sein. Alle Elemente wie Rohrkappe-

nisolatoren, Schlingenisolatoren, Spannschlösser, isolierende Ankerseile usw. müssen gängige und zugelassene Fahr-

leitungsbauteile sein.

Sämtliche Materialien müssen in einwandfreiem, neuen Zustand sein, den aktuell gültigen Sicherheitsvorgaben genü-

gen und München-spezifische Standards erfüllen, siehe dazu Anlage "Systemzeichnungen"

Der AN muss spätestens zu Beginn der Arbeiten von allen SWM-eigenen Vorgaben Kenntnis haben und diese beach-

ten. 
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Die genauen Mengen und Längen aller Bauteile sind durch den AN zu ermitteln. Wird der Bauablauf aufgrund fehlen-

der oder falsch bestellter Mengen in irgendeiner Form behindert, so haftet der Auftragnehmer für alle daraus entstan-

denen Schäden finanziell und rechtlich. 

München-spezifische Sonderbauformen oder Einzelteile bei Materialengpässen können nach Absprache mit dem

Fachbereich ggf. über die SWM bezogen werden; die Abrechnung erfolgt nach Marktpreis. 

Bei Verwendung von durch den AG gestellten Bauteilen sind  diese den SWM wie im regulären Handel abzukaufen.

Der AN hat bei Nutzung dieser Möglichkeit vorher die Kostenübernahme schriftlich zu erklären.

Des Weiteren gelten nachfolgende Vorgaben: Schlingenisolatoren sind in GFK mit Silikonüberzug nach neuer Norm,

mit Augenmaß 150 mm einzubauen.

 - Fahrdraht-Querverbinder sind in jedem zweiten Querfeld vorzusehen und im Wechselfeld viermal. 

 - Die Verbindung von Seilen mit Armaturen ist nur mittels Zugbändern und Nietbolzen zulässig. 

 - Die Verwendung von Aluminium ist untersagt. 

 - Alle weiteren Einbauteile sind in korrosionsbeständigem Material (Bronze, Cu,  CuSN, CuAL, Cu, nrSt, 

 CuNiSi) zu liefern. 

 - Die erste Fahrdrahtisolation darf nicht näher als 2,2 m (Flachkette 1,30) von der Gleismitte angebracht 

 werden; dies gilt für Querseile und Fahrdrahtanker. Außerhalb eines Bereichs von 2 m ab Gleis 

 mitte dürfen somit weder Seile noch Drähte unter Spannung stehen.

 - Die Abspannseile der Fahrleitungsübergänge richten sich nach den jeweils angreifenden Zugkräften  

 (Münchner Richtwerte: 35 mm² bis 8 kN,  50 mm² bis 10 kN, 70 mm² bis 15 kN und 95 mm² bis 21 kN)

Folgende Drähte und Seile sind zu verwenden, sofern sie statisch ausreichen:

Fahrdraht Fahrdraht Ris 120 nach DIN EN 50149, I (dzul)=750 A, nach DIN 43141, CuAg 0,1
nach DIN 17666

Für die weiteren Elemente sind die Regel- und Systemzeichnungen der Anlage "Systemzeichnungen" zu verwenden. 

Fehlende Elemente sind beim AG zu erfragen. Der AN überprüft die Angaben auf Plausibilität und hält mit dem AG

Rücksprache bei auftretenden Fragen, Änderungs- oder Ergänzungswünschen, innerhalb von 3 Wochen nach Beauf-

tragung der Teilbaustelle. 

Sollten einzelne Zeichnungen die benötigten Elemente nicht exakt darstellen, so gelten die in den Zeichnungen enthal-

tenen Angaben sinngemäß. 

Die Länge der Elemente richtet sich nach den Anforderungen im Teilprojekt, sie muss gegebenenfalls auf der Baustel-

le ermittelt und angepasst werden. 

Bei Widersprüchen zwischen Anlagenbestand und Regelzeichnungen ist der AG innerhalb von 3 Wochen nach Auf-

tragsvergabe auf derartige Fälle hinzuweisen und behält sich vor, andere Festlegungen zu treffen.

6.4 Elektrotechnische Prüfung

Nach Wiederherstellung der Fahrleitungsanlage ist eine elektrische Abnahmeprüfung erforderlich. Es ist eine Isolati-

ons- und ggf. Schleifenwiderstandsmessung nach VDE 0105 und 0115 durchzuführen. Die Isolationsmessung ist vor

Zuschaltung der Fahrspannung durchzuführen. Die Messwerte sind zu protokollieren und der Enddokumentation bei-

zulegen.

Teil C Technische Richtlinien
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Normen, Richtlinien und Vorschriften
Für die Erstellung und den Betrieb der zu errichtenden Anlage sind insbesondere folgende Richtlinien und Vorschriften

in ihrer jeweils gültigen Fassung inklusive der entsprechenden Ergänzungen, Teile und Anhänge einzuhalten:

- BOStrab Bau-und Betriebsordnung Straßenbahn
- DIN VDE 0100 Bestimmungen für das Errichten von Starkstromanlagen mit  Nennspannungen bis 1kV
- DIN VDE 0105 Bestimmungen für den Betrieb von Starkstromanlagen Teil 1. Allgemeine Bestimmungen
- DIN VDE 0115 Bestimmungen für elektrische Bahnen
- DIN VDE 0150 Leitsätze zum Schutz von Rohrleitungen und Kabeln gegen Korrosion durch Streuströme aus Gleich-
stromanlagen
- DIN VDE 0190 Bestimmungen für das Einbeziehen von Rohrleitungen in Schutzmaßnahmen von Starkstromanlagen
mit Nennspannungen bis 1000 V
- DIN VDE 0207 Isolier- und Mantelmischungen für Kabel und isolierte Leitungen
- DIN VDE 0210 Bodenkennwerte und Mastberechnung
- DIN VDE 0211 Bau von Starkstromfreileitungen
- DIN VDE 0226 Leitsätze für Maßnahmen bei Beeinflussung von Fernmeldeanlagen durch Gleichstrombahnen
- DIN VDE 0276 Energieverteilungskabel
- DIN VDE 0446 Isolatoren
- DIN VDE 0660 Bestimmungen für Niederspannungsschaltgeräte
- die Allgemeinen Technischen Vorschriften (ATV) VOB Teil C nach DIN 18383
- die Unfallverhütungsvorschriften des Hauptverbandes der gewerblichen

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung DGUV und Berufsgenossenschaften (BGV)
- DGUV V3 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
- BGV D30 Schienenbahnen
- BGV D33 Arbeiten im Bereich von Gleisen
- BGV D32 Arbeiten an Masten, Freileitungen und Oberleitungsanlagen
- Richtlinien für elektrische Anlagen nach der Verordnung über den Bau und Betrieb der Straßenbahnen (BOStrab, E-
Baurichtlinien)
- Richtlinien und Empfehlungen des VDV (insbesondere VDV 550 und VDV 551)
- Richtlinien zum Schutz von Bäumen und Sträuchern im Bereich von Baustellen (RSBB)
- Technische Regeln für elektrische Anlagen nach der Verordnung über den Bau und Betrieb der Straßenbahnen (BO
Strab, TREA)
- Technische Anschlussbedingungen (TAB) des Energieversorgungsunternehmens (EVU)
- die Auflagen des staatlichen Gewerbeaufsichtsamtes
- die Auflagen der Berufsgenossenschaft
- VDV 515 Kabel zur Fahrstromversorgung
- VDV 500 Erdungsmaßnahmen bei Gleichstrombahnen
- VDV 530 Instandhaltung von Energieversorgungs-, Fahrleitungs- und Beleuchtungsanlagen
- DIN 1045 Beton und Stahlbeton
- DIN 1052 Zulässige Belastungen des Baugrundes
- DIN 1054 Baugrund
- DIN 1055 Lastannahmen, Bodenkenngrössen
- DIN 4026 Rammpfähle
- DIN 18304 Rammarbeiten
- DIN 18800 Stahlbauten, Bemessung und Konstruktion
- DIN 18920 Bestimmungen zum Schutz von Bäumen
- DIN 431410 Fahrdrähte Technische Lieferbedingungen
- DIN 43136 Flexible Seile Kupfer
- DIN 43138 Seile für Fahrleitungsanlagen
- DIN 48201 Leitungsseile
- DIN EN 50122-1 Bahnanwendungen -ortsfeste Anlagen Teil 1: Schutzmaßnahmen in Bezug auf elektrische Sicher-
heit und Erdung
- DIN EN 50122-2 Bahnanwendungen -ortsfeste Anlagen Teil 2: Schutzmaßnahmen gegen Auswirkungen von Streu-
strömen
- DIN EN 50119 Bahnanwendungen; ortsfeste Anlagen, elektr. Zugbetrieb, Fahroberleitung,
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- DIN EN 50119 (VDE 0115-601) Bahnanwendungen; ortsfeste Anlagen, elektr. Zugbetrieb, Fahroberleitung- Beiblatt 1:
Nationaler Anhang,
- DIN EN 50149 Bahnanwendungen; ortsfeste Anlagen, Rillenfahrdrähte.
- DIN 50976 Korrosionsschutz
Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auch nicht explizit genannte Vorschriften, Verordnungen, Rege-

lungen, Gesetzte, Ordnungen, Normen, Regelwerke, Empfehlungen und Richtlinien etc. sind zu beachten. Im Falle zu-

rückgezogener Werke gilt das ersetzende Dokument.
 

01 Technische Erläuterungen  xxxxxxxxxxxx
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02 Fahrleitungsarbeiten
 

02.01 Baustelleneinrichtung
 

02.01.0010 Baustelleneinrichtung und -räumung
 

Einrichten, Vorhalten über die Dauer der Leistungserbringung des AN sowie
Räumen der Baustelle und Wiederherstellen des Geländes einschl. Entfernen
von Fundamenten und Verunreinigung, mit folgenden in den Pauschalpreis ein-
zurechnenden Leistungen, soweit sie nicht in nachfolgenden Einzelpositionen
erfasst sind:

- Freimachen des Baugeländes
- Baustraßen, Bauwege
- Krangleis
- Lager- und Arbeitsplätze
- Verkehrssicherungseinrichtung einschl. Leistung zur Verkehrssicherung
- Baustellenbeleuchtung
- Installation von Baustrom, Bauwasser, Bauabwasser einschl. Verteilung und
Anschlussleitung

- pauschal hochgerechnete Kosten von Strom und Wasser
- Kommunikationseinrichtungen
- Tages- und Wohnunterkünfte einschl. Sanitäreinrichtungen
- Lagerräume, Werkstatt, Magazin, Unterstelleinrichtungen
- Maschinen, Geräte, Werkzeuge
- Bauzaun, Schutzwände, Schutzdächer
- Werbeträger, Bautafel
- Begehbare Abdeckungen
- Provisorische Treppen außerhalb und innerhalb von Gebäuden einschl. Ge-
länder

- Schutzgeländer
- Schützen der Grenzen zu Nachbargrundstücken, unfallsicher für die gesamte
Bauzeit bis zur Übergabe
- Gebühren im Zusammenhang mit der Baustelleneinrichtung, soweit nicht
durch Vorschriften anders geregelt

 

psch ....................
 

02.01.0020 Absperrungen und Verkehrssicherungen
 

Kosten für Absperrungen und Verkehrssicherungen für
Fahrleitungsarbeiten inklusive Einholung der notwendigen verkehrsrechtlichen 
Anordnung.

 

psch ....................
 

02.01 Baustelleneinrichtung  ....................
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02.02 Fahrleitung
 

02.02.0010 Querfeld ohne Stützpunkte, für Flachkette, mit Abspannbügel liefern und montieren
 

Querfeld ohne Stützpunkte, für Flachkette, mit Abspannbügel gemäß System-
zeichnung SWM 006 liefern, aufmessen, anfertigen und montieren

 

11 St .................... ....................
 

02.02.0020 Nachtzuschlag für Querfeld ohne Stützpunkte, für Flachkette, mit Abspannbügel liefern und montie-
ren

 

Nachtzuschlag für Querfeld ohne Stützpunkte, für Flachkette, mit Abspannbügel
liefern und montieren

 

11 St .................... ....................
 

02.02.0030 Flachkettenverspannung Zwischenstück ohne Stützpunkte liefern und montieren
 

Flachkettenverspannung Zwischenstück ohne Stützpunkte gemäß SWM 010
liefern, aufmessen, anfertigen und montieren

 

28 St .................... ....................
 

02.02.0040 Nachtzuschlag für Flachkettenverspannung Zwischenstück ohne Stüzpunkte liefern und montieren
 

Nachtzuschlag für Flachkettenverspannung Zwischenstück ohne Stüzpunkte lie-
fern und montieren

 

28 St .................... ....................
 

02.02.0050 Flachkettenverspannung Zwischenstück ohne Stüzpunkte liefern und montieren
 

Flachkettenverspannung Zwischenstück ohne Stüzpunkte gemäß Systemzeich-
nung SWM 012 liefern, aufmessen, anfertigen und montieren

 

6 St .................... ....................
 

02.02.0060 Nachtzuschlag für Flachkettenverspannung Zwischenstück ohne Stüzpunkte liefern und montieren
 

Nachtzuschlag für Flachkettenverspannung Zwischenstück ohne Stüzpunkte lie-
fern und montieren

 

6 St .................... ....................
 

02.02.0070 Stützpunkt im Querfeld liefern und montieren
 

Stützpunkt im Querfeld gemäß Systemzeichnung SWM 014 liefern und montie-
ren

 

80 St .................... ....................
 

02.02.0080 Nachtzuschlag für Stützpunkt im Querfeld liefern und montieren
 

Nachtzuschlag für Stützpunkt im Querfeld liefern und montieren
 

80 St .................... ....................
 

02.02.0090 Trapezzug mit zwei Abspannringen mit Abspannbügel & Keilendklemme liefern und montieren
 

Trapezzug mit zwei Abspannringen mit Abspannbügel & Keilendklemme gemäß
Systemzeichnung SWM 020 liefern, aufmessen, anfertigen und montieren

 

14 St .................... ....................
 

02.02.0100 Nachtzuschlag für Trapezzug mit zwei Abspannringen mit Abspannbügel & Keilendklemme liefern
und montieren

 

Nachtzuschlag für Trapezzug mit zwei Abspannringen mit Abspannbügel & Kei-
lendklemme liefern und montieren

 

14 St .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

02.02.0110 Polygonzug mit Abspannring, Abspannbügel & Keilendklemme liefern und montieren
 

Polygonzug mit Abspannring, Abspannbügel & Keilendklemme gemäß System-
zeichnung SWM 025 liefern, aufmessen, anfertigen und montieren

 

11 St .................... ....................
 

02.02.0120 Nachtzuschlag für Polygonzug mit Abspannring, Abspannbügel & Keilendklemme liefern und mon-
tieren

 

Nachtzuschlag für Polygonzug mit Abspannring, Abspannbügel & Keilendklem-
me liefern und montieren

 

11 St .................... ....................
 

02.02.0130 Minorocseil d=9 mm liefern und montieren
 

Minorocseil d= 9 mm für Richtseilhänger liefern und montieren
 

4 St .................... ....................
 

02.02.0140 Nachtzuschlag für Minorocseil d= 9 mm liefern
 

Nachtzuschlag für Minorocseil d= 9 mm für Richtseilhänger liefern
 

4 St .................... ....................
 

02.02.0150 Mastseilschlaufe mit Dreilochplatte liefern und montieren
 

Mastseilschlaufen aus Bz II 50 mm² (133 x 70) mit Dreilochplatte nach
Systemzeichnung SWM 062a liefern, vor Ort
ausmessen, anfertigen und montieren

 

53 St .................... ....................
 

02.02.0160 Nachtzuschlag für Mastseilschlaufe mit Dreilochplatte liefern und montieren
 

Nachtzuschlag für Mastseilschlaufe mit Dreilochplatte liefern und montieren
 

53 St .................... ....................
 

02.02.0170 E-Verbinder FD-FD liefern und montieren
 

E-Verbinder FD-FD nach Systemzeichnung SWM 051 liefern und montieren.
 

20 St .................... ....................
 

02.02.0180 Nachtzuschlag für E-Verbinder FD-FD liefern und montieren
 

Nachtzuschlag für E-Verbinder FD-FD liefern und montieren
 

20 St .................... ....................
 

02.02.0190 Stoßklemme für Fahrdraht liefern und montieren
 

Stoßklemmen für Fahrdraht mit Angleichung FD-Stärke an
den Bestand zum Einbau in neue Anlage.
Lieferung und Montage

 

4 St .................... ....................
 

02.02.0200 Nachtzuschlag für Stoßklemme für Fahrdraht liefern und montieren
 

Nachtzuschlag für Stoßklemme für Fahrdraht liefern und montieren
 

4 St .................... ....................
 

02.02.0210 Fahrdraht RiS 120 ziehen
 

Fahrdraht RiS 120 ziehen
Menge ist nicht an einem Stück

 

1200 m .................... ....................
 

02.02.0220 Nachtzuschlag für Fahrdraht RiS 120 ziehen
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Nachtzuschlag für Fahrdraht RiS 120 ziehen
 

1200 m .................... ....................
 

02.02.0230 Fahrdraht RiS 120 betriebsfertig einregulieren
 

Fahrdraht RiS 120 betriebsfertig einregulieren
Menge ist nicht an einem Stück

 

1200 m .................... ....................
 

02.02.0240 Nachtzuschlag für Fahrdraht RiS 120 betriebsfertig einregulieren
 

Nachtzuschlag für Fahrdraht RiS 120 betriebsfertig einregulieren
 

1200 m .................... ....................
 

02.02.0250 Einbinden an Bestand
 

Flachkette in die bestehenden zwei Fahrleitungen einbinden und einregulieren
 

psch ....................
 

02.02.0260 Zuschlag für Nachtarbeit Einbinden an Bestand
 

Zuschlag für Nachtarbeit Einbinden an Bestand
 

 

psch ....................
 

02.02.0270 Isolationsprüfung
 

Vor Fahrleitungsanbindung an das bestehende Flachkettensystem ist die
Isolationsprüfung durchzuführen.
Erstellung eines Protokolls und Übergabe an AG.

 

psch ....................
 

02.02.0280 Revision der Fahrleitungsanlage nach einem Jahr
 

Revision der Fahrleitungsanlage ein Jahr nach Abnahme.
Überprüfen und soweit erforderlich nachregulieren von
Seiten- und Höhenlage.
Überprüfen der Fahrleitungsbauteile inkl. Schrauben
nachziehen in Nachtarbeit.
Aufgrund der bereits beendeten Bauarbeiten in diesem 
Bereich ist die Verkehrssicherung zwingend mit einzukalkulieren.

 

psch ....................
 

02.02 Fahrleitung  ....................
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02.03 Drähte und Seile
 

02.03.0010 Fahrdraht Ris 120 liefern
 

Fahrdraht Ris 120 liefern

nach DIN EN 50149
I (dzul)=750 A, nach DIN 43141, CuAg 0,1 nach DIN 17666

 

1200 m .................... ....................
 

02.03.0020 Minorocseil d= 9 mm liefern
 

Minorocseil d= 9 mm für Richtseilhänger liefern
 

10 m .................... ....................
 

02.03.0030 Bronzeseil BZ II 25 mm² liefern
 

Bronzeseil BZ II 25 mm² liefern

nach DIN 48201 (7 x 2,1 mm) für Richtseile und
Verspannungen

 

415 m .................... ....................
 

02.03.0040 Bronzeseil BZ II 35 mm² liefern
 

Bronzeseil BZ II 35 mm² liefern

nach DIN 48201 (7 x 2,5 mm) für Richtseile und
Verspannungen

 

1380 m .................... ....................
 

02.03.0050 Bronzeseil BZ II 50 mm² liefern
 

Bronzeseil BZ II 50 mm² liefern

nach DIN 48201 (19x 1,8) für Quertragseile,
Verspannungen und Abfangungen

 

340 m .................... ....................
 

02.03 Drähte und Seile  ....................
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02.04 Stundenlohnarbeiten
 

Verrechnungssätze für externe Leistungserbringer
 

Regelungen zu den Verrechnungssätzen externer Leistungserbringer

Stundenlohnarbeiten durch externe Leistungserbringer sind nur auf Anordnung
der SWM auszuführen. Der Verrechnungssatz für den jeweiligen Leistungser-
bringer umfasst dabei sämtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten,
Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschläge,
lohngebundene- und lohnabhängige Kosten,
sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
Fahrtzeiten zum und vom Einsatzort werden nicht gesondert vergütet. Notwendi-
ge Übergaben bei Schichtwechsel sind in die Schichtpreise einzukalkulieren.
Ebenso eine evtl. erforderliche Bauaufsicht des AN.
Ferner sind die Kosten für den Einsatz von Kleingeräten/Werkzeugen bis zu ei-
nem Anschaffungswert von netto 2.000 EUR im Verrechnungslohn pro Arbeits-
stunde eingerechnet (siehe hierzu auch DIN 18299 Nr. 4.1.8).
Die Verrechnungssätze sind aufgegliedert (Basislohn und Nachtzuschlag)
anzubieten.
Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohn-
zettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese müssen außer den Anga-
ben nach §15 Nr.3 VOB/B
- das Datum,
- die Bezeichnung der Baustelle,
- die Namen der Leistungserbringer und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgrup-
pe,
- die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle,
- die Art der Leistung,
- die geleisteten Arbeitsstunden je Leistungserbringer, ggf. aufgegliedert nach
Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz
nicht enthaltenen Erschwernissen und
- die Gerätekenngrößen
enthalten.
Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufge-
gliedert werden. Die Originale der Stundenlohnzettel behalten die SWM, die be-
scheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer.
Zuschläge für von den SWM angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonn-
tags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind gesondert nachzuweisen
und werden nur in Höhe der tariflichen Vereinbarung vergütet.
Wesentliche Änderungen am maßgeblichen Tarifvertrag während der Laufzeit
der Baumaßnahme sind durch den Bieter unaufgefordert anzuzeigen.

 

02.04.0010 Obermonteur*in
 

Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen (Obermonteur*in
oder sonstige eingesetzte Leistungserbringer
mit vergleichbarer Qualifikation)

 

10 h .................... ....................
 

02.04.0020 Fachmonteur*in
 

Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen (Fachmonteur*in
oder sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

vergleichbarer Qualifikation)
 

10 h .................... ....................
 

02.04.0030 Monteur*in
 

Monteur*in

Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen (Monteur*in oder
sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit
vergleichbarer Qualifikation).

 

10 h .................... ....................
 

02.04.0040 Sicherheitsposten SiPo
 

Sicherheitsposten SiPo

Stundenlohn Sicherheitsposten
 

10 h .................... ....................
 

02.04 Stundenlohnarbeiten  ....................
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02.05 Geräte
 

Verrechnungssätze für Geräte
 

Regelungen zu den Verrechnungssätzen für Geräte

Die Verrechnungssätze für Geräte-, Maschinen- und Kraftfahrzeugstunden ent-
halten alle Zuschläge sowie die Kosten der Betriebsstoffe und die Löhne für Be-
dienungs- und Fahrpersonal, nicht jedoch die Umsatzsteuer. Außerdem enthal-
ten sie Stillstandszeiten, die nicht vom AN zu vertreten sind und die An- und Ab-
fahrt bzw. den An- und Abtransport.
Abrechnung nach tatsächlicher Einsatzzeit, sowie der tatsächlichen LKW- Nutz-
last ohne Erhöhung der Nutzlaststufe für Sonderfahrzeuge.

 

02.05.0010 Oberleitungsmontagefahrzeug
 

Oberleitungsmontagefahrzeug mit 2-Wege-
Einrichtung für 1.435mm Spurweite.

 

10 h .................... ....................
 

02.05.0020 Hubsteiger
 

Hubsteiger isoliert bis 17 m
 

10 h .................... ....................
 

02.05.0030 Lastkraftwagen
 

Lastkraftwagen bis 12 to Nutzlast
 

10 h .................... ....................
 

02.05.0040 Hydraulikbagger
 

Hydraulikbagger Rad 16 to
 

10 h .................... ....................
 

02.05.0050 Kabeltrommelanhänger
 

Kabeltrommelanhänger mit 2-Wege-Einrichtung 
für 1.435 mm Spurweite.

 

10 h .................... ....................
 

02.05.0060 Kleinbus, Kleintransporter
 

Kleinbus, Kleintransporter
 

10 h .................... ....................
 

02.05.0070 Kleingeräte
 

Kleingeräte

Kompressor mit Hammer, Abbruchhammer, Stromerzeuger
 

10 h .................... ....................
 

02.05.0080 Absperranhänger
 

Absperranhänger
 

10 h .................... ....................
 

02.05 Geräte  ....................
   

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Seite 21 von 23
   

Zu
r A

ns
ich

t



   

17.01.2024 LUDB_FL-Bau
Projekt: 1303_Ludwigsbrücke_Sanierung LV: 1303_Ludwigsbrücke_Sanierung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   
 

02.06 Dokumentation / Revision
 

02.06.0010 Zusammenstellen der Fahrleitungsunterlagen
 

für §62 BOStrab-Abnahme, Revision der Pläne,
Tragwerkquerschnitte, Tragwerkstatik,
Gründungsprotokolle, Mastzeichnungen einschließlich
statischer Berechnung, prüffähige Fundamentberechnung,
Mastliste, Bodengutachten, etc. gem. Vorbemerkung

 

psch ....................
 

02.06.0020 Messprotokoll Fahrleitung
 

Nach Inbetriebnahme der Fahrleitung ist ein Messprotokoll mit Angaben zur
Fahrdrahtseiten- bzw. -höhenlage zu erstellen.

 

psch ....................
 

02.06.0030 Fahrleitungsabnahme
 

Unterstützung bei der Fahrleitungsabnahme
nach §62 BOStrab.

 

psch ....................
 

02.06 Dokumentation / Revision  ....................
   

 

02 Fahrleitungsarbeiten  ....................
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Zusammenstellung
   

 

01 Technische Erläuterungen xxxxxxxxxxxx
   

 

02.01 Baustelleneinrichtung ....................
 

02.02 Fahrleitung ....................
 

02.03 Drähte und Seile ....................
 

02.04 Stundenlohnarbeiten ....................
 

02.05 Geräte ....................
 

02.06 Dokumentation / Revision ....................
 

02 Fahrleitungsarbeiten ....................
   

 

Summe ....................
 

zzgl. MwSt  ......... %  ....................
 

Gesamtsumme  ....................
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